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Sonstige Verlautbarungen: 
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von 20 Bestandswohnungen + DG-Ausbau zu 3 Wohnungen) 39 
 

 

 

 

 

 

 

  Verlautbarungen des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung 

A3 Verfassung und Inneres 

Nr. 15 
ABT03-1.0-11165/2014-108 6. Februar 2023 

Steirischer Landesverband der Gehörlosenvereine; 
Haussammlung mit Sammelheft 

An alle Bezirkshauptmannschaften, die Politische Expositur der Bezirkshauptmannschaft Liezen in Gröbming, 
den Magistrat Graz, die Landespolizeidirektion Graz und das Polizeikommissariat Leoben und alle Gemeindeämter 

Dem Steirischen Landesverband der Gehörlosenvereine, mit Sitz 8020 Graz, Kalvariengürtel 67, wurde gemäß den §§ 1, 
4, 5 und 9 Abs. 1 lit. a des Steiermärkischen Sammlungsgesetzes, LGBl. Nr. 82/1964 i.d.F. LGBl. Nr. 87/2013, die 
Bewilligung zur Durchführung einer öffentlichen Sammlung wie folgt erteilt:  

Sammlungszeitraum: 1. Mai 2023 bis 31. Juli 2023 

Sammlungsbereich: Bundesland Steiermark 

Sammlungsform: Haussammlung mit Sammelheft, welches den Richtlinien der Datenschutz-Grundverordnung 
entspricht 

Sammlungszweck: Betreuung und anonyme Beratung von Gehörlosen, Weiterbildung des Vereinsvorstandes, 
Abhaltung von Kursen und Seminaren für Gehörlose in den Räumen des Verbandes (Honorar für Vortragende und 
DolmetscherInnen), Beistellung von Informationen für Gehörlose (Surfstationen, Zeitungen, Broschüren), Finanzierung 
der dafür notwendigen Räumlichkeiten (max. 40 % der Mietkosten). 

Dem Sammlungsveranstalter wurde unter anderem die Auflage erteilt, den Beginn der Sammlung den Gemeinden, in 
deren Gebiet die Sammlung veranstaltet wird, in Graz auch der Landespolizeidirektion und in Leoben dem 
Polizeikommissariat, zeitgerecht vorher anzuzeigen.  

Für die Steiermärkische Landesregierung: 
T u n n e r  
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A3 Verfassung und Inneres 

Nr. 16 
ABT03-1.0-17535/2014-80 1. Februar 2023 

Verein „Rote Nasen Clowndoctors“; Straßensammlung mit Büchsen und Haussammlung 

An alle Bezirkshauptmannschaften, die Politische Expositur der Bezirkshauptmannschaft Liezen in Gröbming, 
den Magistrat Graz, die Landespolizeidirektion Graz und das Polizeikommissariat Leoben und alle Gemeindeämter 

Dem Verein „Rote Nasen Clowndoctors“ mit Sitz in 1170 Wien, Wattgasse 48, wurde gemäß den §§ 1, 4, 5 und 9 Abs. 1 
lit. a des Steiermärkischen Sammlungsgesetzes, LGBl. Nr. 82/1964 i.d.F. LGBl. Nr. 87/2013, die Bewilligung zur 
Durchführung einer öffentlichen Sammlung wie folgt erteilt:  

Sammlungszeitraum: 1. Oktober 2023 bis 31. Oktober 2023 

Sammlungsbereich: Bundesland Steiermark 

Sammlungsform: Straßensammlung mit plombierten Sammelbüchsen und Haussammlung gem. § 5 Abs. 1 Z. 5 
Steiermärkisches Sammlungsgesetz, LGBl. Nr. 82/1964 i.d.F. LGBl. Nr. 87/2013 

Sammlungszweck: Finanzierung der Arbeit des Vereines in Kinderstationen steirischer Krankenhäuser, in der 
Kinderreha, in Behinderteneinrichtungen und in geriatrischen Einrichtungen.  

Dem Sammlungsveranstalter wurde unter anderem die Auflage erteilt, den Beginn der Sammlung den Gemeinden, in 
deren Gebiet die Sammlung veranstaltet wird, in Graz auch der Landespolizeidirektion und in Leoben dem 
Polizeikommissariat, zeitgerecht vorher anzuzeigen.  

Für die Steiermärkische Landesregierung: 
T u n n e r  

 

A10 Land- und Forstwirtschaft 

Nr. 17 

ABT10-24874/2023 2. Februar 2023 

Prüfungskommission beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung, 
Prüfung für den Jagdschutzdienst (Aufsichtsjägerprüfung) 

Gemäß § 1 der Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung über die Durchführung der Prüfung für den 
Jagdschutzdienst haben sich die Prüfungswerber schriftlich um die Zulassung zur Prüfung zu bewerben. 

Gemäß § 34 Abs. 8 des Steiermärkischen Jagdgesetzes werden zur Prüfung nur Personen zugelassen, die die 
Pächterfähigkeit (Jagdkartenbesitz durch 5 abgelaufene Jagdjahre) besitzen. 

Dem Ansuchen sind folgende Unterlagen anzuschließen: 

a) der Geburts(Tauf)schein des Bewerbers 

b) ein Nachweis, dass keiner der im § 41 des Steiermärkischen Jagdgesetzes 1986 genannten Ausschließungsgründe 
vorliegt (Leumundszeugnis bzw. Strafregisterauszug) 

c) ein amtsärztliches Gutachten über die geistige und körperliche Eignung (nicht älter als 3 Monate) 

Die Gesuche und Beilagen sind bis spätestens 14. April 2023 beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung, 
Abteilung 10 Land- und Forstwirtschaft, Ragnitzstraße 193, 8047 Graz (E-Mail: abteilung10@stmk.gv.at) einzubringen. 
Verspätet eingelangte Gesuche können für die ab 31. Mai 2023 stattfindenden Prüfungen nicht berücksichtigt werden. 
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Die Einladung zur Aufsichtsjägerprüfung ergeht mit gesonderter Verständigung. Dieser wird ein Zahlschein über die 
Prüfungsgebühren beigelegt und ist der Nachweis über die Einzahlung zur Prüfung mitzubringen. 

Für die Steiermärkische Landesregierung: 
S a g r i s  

 

A16 Verkehr und Landeshochbau 

Nr. 18 

ABT16-317946/2021-55 7. Februar 2023 

Auftragsbekanntmachung 

Auftraggeber: Land Steiermark, Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau, Stempfergasse 7, 8010 Graz, 
Tel. +43/316/877-3873, E-Mail: abt16-vergabe@stmk.gv.at, www.verwaltung.steiermark.at 

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur 
Verfügung unter https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/143745 

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via https://steiermark.vergabeportal.at/ 
Detail/143745  

Die Unterlagen sind kostenpflichtig: nein 

Bezeichnung des Auftrags: L239 Sanierung Prädiberg Lückenschluss – Straßenbauarbeiten 

Art des Auftrags: Bauauftrag 

Art des Auftraggebers: Klassisch öffentlicher Auftraggeber 

Kurze Beschreibung: L239, Prädibergstraße; BV: „Sanierung Prädiberg Lückenschluss“; km 1,166 bis km 1,498; 
Straßenbauarbeiten; Gemeinde Feldbach, BBL SO 

Verfahrensart: Offenes Verfahren 

Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: 27. Februar 2023, 09.00 Uhr 

Dokument-ID: 143745-00  

 

A16 Verkehr und Landeshochbau 

Nr. 19 

ABT16-621977/2022-17 8. Februar 2023 

Auftragsbekanntmachung 

Auftraggeber: Land Steiermark, Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau, Stempfergasse 7, 8010 Graz, 
Tel. +43/316/877-3873, E-Mail: abt16-vergabe@stmk.gv.at, www.verwaltung.steiermark.at 

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur 
Verfügung unter https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/143569 

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via https://steiermark.vergabeportal.at/ 
Detail/143569  

Die Unterlagen sind kostenpflichtig: nein 

Bezeichnung des Auftrags: L511 Sanierung Stutzbrücke, Melchartbodenbrücke, Tonningerbrücke – Brückenbauarbeiten 
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Art des Auftrags: Bauauftrag 

Art des Auftraggebers: Klassisch öffentlicher Auftraggeber 

Kurze Beschreibung: L511, Flattnitzerstraße; BV: „Sanierung Stutzbrücke, Melchartbodenbrücke, Tonningerbrücke“; 
km 1,410 bis km 5,030; Brückenbauarbeiten; Gemeinde Stadl-Predlitz, BBL OW 

Verfahrensart: Offenes Verfahren 

Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: 1. März 2023, 09.00 Uhr 

Dokument-ID: 143569-00  

 

Verlautbarungen anderer Behörden 

Bezirkshauptmannschaft Leoben 

BHLN-54062/2016-8 6. Februar 2023 

Liechtenstein Gruppe AG, Gemeinde Wald am Schoberpaß,  
Wildschutzgebiet „Ausserbach“ für Rotwild; Kundmachung 

Gemäß § 50 Abs. 3 Stmk. Jagdgesetz wird kundgemacht, dass das mit dem rechtskräftigen Bescheid der Bezirkshaupt-
mannschaft Leoben vom 19. Februar 1987, GZ: 8.0 Li 21-87/2, genehmigte Wildwintergatter „Ausserbach“ aufgelassen 
wird. Gemäß § 51 Abs. 3 Stmk. Jagdgesetz wird kundgemacht, dass das mit dem rechtskräftigen Bescheid der Bezirks-
hauptmannschaft Leoben vom 19. Februar 1987, GZ: 8.0 Li 21-87/2, verfügte Wildschutzgebiet „Ausserbach“ 
zurückgenommen wird. 

Der Bezirkshauptmann: 
K r a x n e r  

 

Bezirkshauptmannschaft Leoben 

BHLN-54241/2016-12 6. Februar 2023 

Pfannberg Privatstiftung; KG Krumpental, Grst. Nr. 252/1, 256/1, 256/4, 346/1, 540/2 und 540/3,  
Wildschutzgebiet „Galleiten“ für Rotwild; Kundmachung 

Gemäß § 51 Abs. 1 Stmk. Jagdgesetz wird kundgemacht, dass mit dem rechtskräftigen Bescheid der 
Bezirkshauptmannschaft Leoben vom 21. Jänner 1987, GZ: 8.0 Ro 5-86/3, sowie die Änderung der Bescheidauflage Nr. 1 
vom 16. September 2004, GZ: 8.0 R 12/04-13, folgendes Wildschutzgebiet für Rotwild verfügt wurde. 

Das beantragte Wildschutzgebiet umfasst die Grundstücke 252/1, 256/1, 256/4, 346/1, 540/2 und 540/3, 
KG Krumpental. Es umfasst die Fläche des Wintergatters und einen Pufferbereich, der insbesondere im Süden eine 
größere Ausdehnung hat. Das beantragte Wildschutzgebiet weist eine Fläche von 82 ha auf. Das Wildschutzgebiet hat 
folgende natürliche Grenzen: Nordwesten: mittlere Schwarzenbachstraße Richtung Osten, Nordosten: Gemeindestraße 
Galleiten Richtung Osten bis zum Parkplatz Galleiten, Osten: Schafferalmstraße Richtung Süden bis zur Abzweigung 
Pflanzgarten, Westen: Forststraße Kugeltal Richtung Norden bis Hackriedel, von dort in der Falllinie talwärts bis zur 
Schwarzenbachstraße.  

Die zeitliche Sperre wird von 15. Oktober bis 30. Juni eines jeden Jahres festgelegt. 

Der Bezirkshauptmann: 
K r a x n e r  
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Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld 

BHHF-91822/2015-4 3. Februar 2023 

Verlust- und Ungültigkeitserklärung eines Dienstabzeichens und Dienstausweises  

Das Dienstabzeichen Nr. 642 und der Dienstausweis des Berg- und Naturwächters Josef Jeitler, geboren am 
26. März 1949, sind in Verlust geraten und werden für ungültig erklärt.  

Der Bezirkshauptmann: 
i.V. P o s c h  

 

Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld 

BHHF-91678/2015-4 7. Februar 2023 

Verlust- und Ungültigkeitserklärung eines Dienstabzeichens und Dienstausweises  

Das Dienstabzeichen und der Dienstausweis Nr. 2141 von Herrn Franz Gartlgruber, 8251 Festenburg 97, geboren am 
4. Februar 1927, Berg- und Naturwächter, sind in Verlust geraten und werden für ungültig erklärt: 

Der Bezirkshauptmann: 
i.V. P o s c h  

 

Stadtgemeinde Leibnitz 

Referenznummer: A/0269/2023 2. Februar 2023 

Auftragsbekanntmachung 

Auftraggeber: Stadtgemeinde Leibnitz, Hauptplatz 24, 8430 Leibnitz, Kontaktstelle: Technische Abteilung, 
Tel. +43/3452/82423-154, E-Mail: stephan.haiden@leibnitz.at, www.leibnitz.at  

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur 
Verfügung unter https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/144561 

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via https://steiermark.vergabeportal.at/ 
Detail/144561  

Die Unterlagen sind kostenpflichtig: nein 

Bezeichnung des Auftrags: Straßenbau 2023 – Stadtgemeinde Leibnitz 

Art des Auftrags: Bauauftrag 

Art des Auftraggebers: Klassisch öffentlicher Auftraggeber 

Kurze Beschreibung: Errichtung, Sanierung und Instandsetzung von diversen Gemeindestraßen, Gehsteigen, Park-
plätzen, Kleinbaulosen und Straßenaufschließungen 

Verfahrensart: Offenes Verfahren 

Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: 23. Februar 2023, 10.00 Uhr 

Dokument-ID: 144561-00  16/2023 

D
as elektronische O

riginal dieses D
okum

entes w
urde am

tssigniert. H
inw

eise zur P
rüfung dieser 

elektronischen S
ignatur bzw

. der E
chtheit des A

usdrucks finden S
ie unter: https://as.stm

k.gv.at



 Grazer Zeitung, Stück 6, ausgegeben und versendet am 10. Februar 2023 39 

 

Sonstige Verlautbarungen 

Architekturbüro Ohnewein 
Hauptplatz 10, 8280 Fürstenfeld, Tel. +43/3382/53964 

 6. Februar 2023 

Ausschreibung 

Bauherr: Hirtengasse 9 Projektentwicklungs GmbH & Co KG, Hauptplatz 10, 8280 Fürstenfeld 

BVH: Umfassende Sanierung Hirtengasse 9 in 8020 Graz, Sanierung von 20 Bestandswohnungen + DG-Ausbau zu 
3 Wohnungen 

Baubeginn: Sommer 2023 
Fertigstellung: Herbst 2024 

Für die umfassende Sanierung des Objektes auf dem Standort 8020 Graz, Hirtengasse 9, werden folgende Leistungen 
ausgeschrieben: 

Gewerk – Rohbau Gewerk – Innenausbau 
Baumeister Trockenbau 
Zimmerer Estrich 
Dachdecker/Spengler Maler/Anstrich 
Dachabdichtungen (Schwarzdecker) Fliesen 
Fenster/Türen Bodenleger 
 Innentüren 

Bestellfrist: 24. Februar 2023, Bestellung per Mail an office@ohnewein.at, Versand erfolgt in KW 9 

Abgabe: bis 31. März 2023, 12.00 Uhr, per Post oder persönliche Abgabe im geschlossenen Kuvert mit Aufschrift 
„US Hirtengasse 9 + Ihr Gewerk“ 

Angebotseröffnung: 1. April 2023  17/2023 
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